
5009 der Beilagen zu den Stenographischen Prot6kollen 
des Bundesrates 

S" e r ich t 

des Rechtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 26. April 1995 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Gerichtsorganisationsgesetz geändert wird 

Ddr vorliegende Gesetzesbeschluß des Nati6nalrates trägt dem Umstand 
Rechnung r daß nach Art. 177 EG-Vertrag, Art. 41 EGKS-Vertrag u~d Art~ 150 
EAG-Vertrag, dle für Österreich mit dem EU-Beitritt wirksam werden, Ge
richte befugt bzw. verpflichtet sind, beim Gerichtshof der Europäischen 
Gemei nschaften ei ne Vorabentschei dung zu beantragen. Aus diesem An 1 aß 
sollen entsprechende flankierende Verfahrensregelungen für die jeweiligen 
innerstaat li chen Verfahren vorgesehen werden. Es sollen für sämt 1 i che Ge
r; chtsverfahren Regelungen vorgesehen werden, di eden inder" Geri chts
praxis bereits bewährten §§ 57 Abs. 3 und 4 sowie 62 Abs. 3 und 4 VerfGG 
1953 entsprechen. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage in seiner Sit~· 

zung vom 10. Mai 1995 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Ein
spruch zu erheben. 

Albrecht Konecny 
Berichterstatter 

23070. 0020/8 ·l2.3/95 

Wien, 1995 05 10 

I. 

Dr. Elisabeth Hlavac 
Vorsitzende 
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